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Thema: Waffenrechtliche Erlaubnisse bei Angehörigen der extremen

Rechten im Jahr 2016

Sehr geehrter Herr Präsident,

namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die
Kleine Anfrage wie folgt:

Vorbemerkungen:

Die Fragestellerin verwendet in der Kleinen Anfrage den Begriff „extreme
Rechte". Für die Beantwortung wird insoweit auf die Vorbemerkung Num-
mer I. in der Antwort der Sächsischen Staatsregierung auf die Große Anfra-
ge Drs.-Nr. 5/4956 verwiesen.

Nach dem Waffengesetz (WaffG) begründet (nur) der Nachweis, dass
der/die Betroffene einzeln oder als Mitglied einer Vereinigung einschlägige
Bestrebungen verfolgt oder unterstützt oder in den letzten fünf Jahren ver-
folgt oder unterstützt hat, in diesem Zusammenhang die Regelvermutung
der Unzuverlässigkeit.

Frage 1:
Wie viele Personen in Sachsen, die der extremen Rechten zugerechnet
werden, sind derzeit im Besitz waffenrechtlicher Erlaubnisse (Waffen-
besitzkarte, „Waffenschein" u. ä.)?

Dem Landesamt für Verfassungsschutz Sachsen (LfV) liegen Erkenntnisse
vor, dass 73 Personen, die der rechtsextremistischen Szene zugerechnet
werden, im Besitz einer waffenrechtlichen Erlaubnis sind.

Frage 2:
Wie viele Personen in Sachsen, die der extremen Rechten zugerechnet
werden, haben im Verlauf des Jahres 2016 die Erteilung einer waffen-
rechtlichen Erlaubnis beantragt und/oder diese Erlaubnis erhalten?
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Keine Person, die nachweislich einzeln oder als Mitglied einer Vereinigung einschlägi-
ge Bestrebungen im Sinne des § 5 Abs. 2 Nr. 3 WafIG verfolgt oder unterstützt oder in
den letzten fünf Jahren verfolgt oder unterstützt hat, beantragte und/oder erhielt im Jahr
2016 eine waffenrechtliche Erlaubnis.

Bei einem im Jahr 2016 beantragten Kleinen Waffenschein waren Hinweise zum
Rechtsextremismus zu prüfen.

Frage 3:
In wie vielen Fällen im Sinne der Fragen 1 und 2 wurden im Jahr 2016 Überprü-
fungen hinsichtlich der waffenrechtlichen Zuverlässigkeit dieser Personen ange-
regt oder vorgenommen und in wie vielen Fällen führte dies zur Beanstandung
der Zuverlässigkeit bzw. zum Widerruf oder Entzug der waffenrechtlichen Er-
laubnis bzw. tatsächlich vorhandener Waffen?

Im Jahr 2016 waren bei waffenrechtlichen Zuverlässigkeitsprüfungen in 36 Fällen Hin-
weise zum Rechtsextremismus zu prüfen.

In drei Fällen wurde im Rahmen der waffenrechtlichen Zuverlässigkeitsprüfung festge-
stellt, dass bei der Staatsanwaltschaft anhängige Verfahren den Tatbestand der waf-
fenrechtlichen Unzuverlässigkeit begründen könnten. Bis zum Abschluss der staatsan-
waltschaftlichen Verfahren sind die waffenrechtlichen Zuverlässigkeitsprüfungen er-
gebnisoffen.

In einem weiteren Fall führten Feststellungen im Rahmen der waffenrechtlichen Zuver-
lässigkeitsprüfung zur Einleitung eines Verfahrens zum Widerruf der waffenrechtlichen
Erlaubnis. Im Ergebnis der Anhörung wurde die waffenrechtliche Erlaubnis (Kleiner
Waffenschein) freiwillig zurückgegeben.

Frage 4:
Wie viele Fälle sind der Staatsregierung im Jahr 2016 bekannt geworden, in de-
nen sich der Verdacht ergab oder erhärtet hat, dass Personen, die der extremen
Rechten zuzurechnen sind, Waffen ohne die notwendige waffenrechtliche Er-
laubnis besitzen oder besaßen?

In dem vom LfV der rechtsextremistischen Szene zugerechneten Personenkreis wur-
den zwölf Fälle dieser Art bekannt. Dabei wurden Waffen gemäß § 1 Abs. 2 WaffG be-
rücksichtigt.

Frage 5:
Wie vible Fälle sind der Staatsregierung im Jahr 2016 bekannt geworden, in de-
nen uch er Verdacht ergab oder erhärtet hat, dass Personen, die der extremen
Rechten z /zurechnen sind, mit Waffen handeln?

Derartige Fälle wurden nicht bekannt.

Mit ffeun lichen Grüßen
I •

Markus Ulbig
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